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Empörung wegen Verschlechterung
Dienstliche Beurteilung 2010 - ein gro�er R�ckschritt 
Entsetzen bei vielen Schulleitern

Wir fordern die Rückkehr zu den Richtlinien von 2006 für die dienstliche Beurteilung!
Die Verbesserungen, die 2006 schon erreicht worden sind, werden durch die aktuell erschie-
nenen Richtlinien f�r die dienstliche Beurteilung 2010 wieder zunichte gemacht. 

Dienstliche Beurteilung 2006
Die Richtlinien zur dienstlichen Beurteilung 2010 fallen weit hinter die fr�heren Regelungen 
zur�ck: 2006 wurde erreicht, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter die Unterrichtsbesu-
che und Nachgespr�che durchf�hrten, den Text erstellten und die Beurteilung nach vorheri-
ger R�cksprache mit dem Schulamt er�ffneten. Nur selten mussten m. W. Einspr�che von 
Lehrkr�ften bearbeitet werden. 
Die dienstlichen Beurteilungen waren dadurch gerechter, da die Schulleiter neben der Be-
wertung von Erziehung und Unterricht in einzelnen Unterrichtsstunden auch die gesamte 
schulische Mitarbeit der Lehrkr�fte treffender beurteilen konnten als die Schulr�te bei ihren 
seltenen Schulbesuchen. So flossen die Mitarbeit in Konferenzen und im Schulalltag, die 
Beitr�ge zur Schulentwicklung, die allt�glich sp�rbare Kooperation mit anderen Lehrkr�ften
und die Mitarbeit bei gemeinsamen Problemen mit Sch�lern und Eltern in die Beurteilung 
durch die eigenen Schulleiter zur allseitigen Zufriedenheit optimaler ein. Die Unzufriedenheit 
von Lehrkr�ften mit der schulfremden Visitationspraxis schien �berwunden.

Anlassbeurteilung 2009
Ein erster massiver R�ckschritt ergab sich bei den „mit hei�er Nadel“ gestrickten AB 2009,
f�r die innerhalb von 3 Monaten nahezu alle A12-Lehrkr�fte besucht werden mussten. Ein 
massiver R�ckschlag f�r die Entscheidungs- und Verantwortungskompetenz der Schulleiter, 
denn als Ersteller der AB 2009 musste das jeweilige Schulamt eingetragen werden, der 
Schulrat unterschrieb. Nichts lie� erkennen, dass die Schulleitungen h�ufig die ganze Arbeit 
erledigt hatten, d. h.: sie hatten die Lehrkr�fte im Unterricht besucht, die so wichtigen Nach-
besprechungen gef�hrt, die Texte zu den einzelnen Kriterien formuliert und auf die vom 
Schulamt erw�nschten Gesamtergebnisse hingebogen, die AB er�ffnet, etwaige Einspr�che 
besprochen und die in ihrem Selbstverst�ndnis getroffenen und frustrierten Lehrkr�fte wieder 
aufgefangen. 
Um rasch die H�herstufung von verdienten Lehrkr�ften ohne Funktion in das Amt A12+Z 
erreichen zu k�nnen, halfen Schulleiter mit dieser Mammutarbeit in nur wenigen Monaten
mit. Diese gigantische Mehrarbeit wurde zum Wohle der Lehrkr�fte durch die Schulleitungen 
ohne Entlastung gestemmt - im Sinne einer gerechten und effizienten Personalführung.
Denn alle Schulleiter waren von den Schul�mtern gebeten worden, ihren Vorschlag nach 
Unterrichtsbesuchen zu einer Komplett-Beurteilung nach Stufenvorgabe auszubauen und 
auszuformulieren, da man – wie zu h�ren war - im Schulamt keine Zeit habe, alle Lehrkr�fte 
zu besuchen. Zudem mussten die Schulleiter die Texte er�ffnen, die scheinbar von den 
Schulr�ten zu stammen schienen. 

Wir alle gingen von einer Ausnahme aus in der irrigen Annahme –wie sich jetzt herausstellt-, 
die kommende Dienstrechtsreform 2010/2011 w�rde die 2006er Regelung weiter ausbauen 
und den Dienstvorgesetztenstatus logischerweise erweitern.  



Dienstliche Beurteilung 2010
Im Trubel der ersten Schultage erschien nun das KMS zur DB 2010, in dem das Kurzhalten
der Schulleitung weiter festgeschrieben wurde:
Rechtlich zuständig und alleinig unterschriftsberechtigt bleibt das Schulamt. 

Die Formulierungen im KMS vom 15.07.2009 verfestigen die Arbeitsaufteilung der AB 2009, 
die den Schulleiter zum Erf�llungsgehilfen und zum Schreibknecht degradiert: 

"Die dienstliche Beurteilung 2009/2010 ...werden (?) auf Vorschlag der Schulleiterinnen und 
Schulleiter durch die fachliche Leitung des Schulamts erstellt und unterzeichnet.
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter bestätigen durch Unterschrift ihre Mitwirkung bei der 
Erstellung und nehmen von der Beurteilung Kenntnis."

Diese Regelung kann rein zeitlich von den Schul�mtern nicht so durchgef�hrt werden. Em-
p�rte Schulleiter erregen sich deshalb in vielen Mails und Anrufen beim BSV �ber die „Un-
aufrichtigkeit“, denn die fachlichen Leitungen der Schul�mter k�nnten - ohne ausreichende
Personen-Kenntnis und oft ohne jemals die Lehrkr�fte gesehen zu haben - keine fachge-
rechte Beurteilung  erstellen. Der o. a. „Vorschlag“ m�sse deshalb zwangsl�ufig eine Kom-
plett-Beurteilung durch die Schulleitung sein.
Anschlie�end m�ssten die Schulleitungen perfiderweise trotz Komplett-Arbeit ihre scheinbar 
untergeordnete „Mitwirkung“ unterschreiben und – der gr��te Hohn – ihre eigene Arbeit „zur 
Kenntnis nehmen“. Man k�nne schlie�lich nur etwas zur Kenntnis nehmen, was einem vor-
her unbekannt war. 

Der BSV fordert deshalb eine überarbeitete Regelung:

Klarheit der Zuständigkeit: Wir wollen die volle Zust�ndigkeit f�r die Erstellung der dienstli-
chen Beurteilung, denn nur wir haben die Beurteilungs-Kompetenz und die Kenntnisse �ber 
eine Lehrkraft, die einer sach- und fachgerechten Bewertung zugrunde liegen m�ssen. Wer 
Personalf�hrung und Personalentwicklung an Schulen betreibt, muss auch zust�ndig sein.  

Mehr Transparenz: Wer die Beurteilung nach mehreren Unterrichtsbesuchen erstellt, muss 
auch als Verantwortlicher per Unterschrift erkennbar sein. Denn viele Schulleiter bef�rchten, 
dass durch die alleinige Unterschrift des Schulrats den Lehrkr�ften suggeriert wird, der 
Schulrat oder gar die fachliche Leitung h�tten gro�teils die Beurteilung allein verfasst!

Stärkung der Selbstständigkeit: Eine �berarbeitete Regelung zur DB 2010 sollte eindeutig 
den Schulleiter als Ersteller benennen. Nach einvernehmlicher R�cksprache mit der fachli-
chen Leitung des Schulamts sollten die Schulleiter die DB er�ffnen und notfalls �berarbeiten. 
2006 war dieses Konzept erfolgreich. Die gewonnene Selbstst�ndigkeit entlastete zudem die 
Schul�mter. 

Wir fordern die rasche Rückkehr zur besseren Regelung von 2006.

Wir fordern künftig auch den Einbezug von uns Fachleuten und der Experten-
Verbände, die dazu bisher nicht gehört worden sind.
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im Namen vieler bayerischer Schulleiterinnen und Schulleiter


